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 die Hilfe begrüßend, die den Gebieten ohne Selbstregierung von bestimmten Son-
derorganisationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, insbe-
sondere vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, gewährt wird, 

 sowie begrüßend, dass die Gebiete ohne Selbstregierung, die assoziierte Mitglieder 
von Regionalkommissionen sind, im Einklang mit der Geschäftsordnung der Generalver-
sammlung und den einschlägigen Resolutionen und Beschlüssen der Vereinten Nationen, 
namentlich den Resolutionen und Beschlüssen der Versammlung und des Sonderausschus-
ses über bestimmte Hoheitsgebiete, als Beobachter an den Weltkonferenzen im wirtschaft-
lichen und sozialen Bereich teilnehmen, 

 feststellend, dass nur einige Sonderorganisationen und andere Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen an der Gewährung von Hilfe an Gebiete ohne Selbstregie-
rung beteiligt sind, 

 betonend, dass die Planung und Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung der 
kleinen Inselgebiete ohne Selbstregierung aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungsmög-
lichkeiten besondere Herausforderungen mit sich bringt, die sie ohne die weitere Zusam-
menarbeit und Unterstützung der Sonderorganisationen und anderer Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen nur schwer werden bewältigen können, 

 sowie betonend
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der Generalversammlung enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Na-
tionen sicherzustellen; 

 3. erklärt erneut, dass sich die Sonderorganisationen und anderen Organisationen 
und Institutionen des Systems der Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen, zur Ver-
wirklichung der Erklärung und aller anderen einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung beizutragen, auch weiterhin von den einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen leiten lassen sollen; 

 4. erklärt außerdem erneut, dass die Tatsache, dass die Generalversammlung, der 
Sicherheitsrat und andere Organe der Vereinten Nationen die Rechtmäßigkeit des Strebens 
der Völker der Gebiete ohne Selbstregierung nach Ausübung ihres Rechts auf Selbstbe-
stimmung anerkannt haben, folgerichtig bedingt, dass diesen Völkern jede geeignete Hilfe 
gewährt wird; 

 5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, die hinsichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) 
der Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten Nationen 
auch weiterhin mit den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Organi-
sationen zusammenarbeiten, und ersucht alle Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, die einschlägigen Bestimmungen dieser Reso-
lutionen durchzuführen; 

 6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, ihre Mitwirkung an der Arbeit des Sonderausschusses für den Stand 
der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker als wichtiges Element der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung zu verstärken, wozu auch ihre mögliche Teilnahme an den Regio-
nalseminaren über Entkolonialisierung auf Einladung des Sonderausschusses gehört; 

 7. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die internationalen und regionalen Organisationen, die Bedin-
gungen in jedem Hoheitsgebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maßnahmen zur Be-
schleunigung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts in den Hoheitsgebieten getrof-
fen werden können; 

 8. fordert diejenigen Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, die den Gebieten ohne Selbstregierung bisher keine Hilfe 
gewährt haben, nachdrücklich auf, dies so bald wie möglich zu tun; 

 9. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organisationen und Institutio-
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie die Regionalorganisationen, im Rahmen ih-
res jeweiligen Mandats die bestehenden Unterstützungsmaßnahmen zu verstärken und an-
gemessene Hilfsprogramme für die verbleibenden Gebiete ohne Selbstregierung zu erar-
beiten, mit dem Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in diesen Hoheitsgebie-
ten zu beschleunigen; 

 10. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen in Betracht kommenden Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, Informationen bereitzustellen über 

 a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne Selbstregierung gegenüber-
sehen; 

 b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen wie Hurrikanen und Vulkanausbrü-
chen und anderen Umweltproblemen wie Strand- und Küstenerosion und Dürren auf diese 
Hoheitsgebiete; 
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der Gebiete ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen und Konferenzen der 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zu 
erleichtern, damit die Gebiete von den entsprechenden Tätigkeiten dieser Organisationen 
profitieren können; 

 19. empfiehlt allen Regierungen, über die Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen, deren Mitglied sie sind, verstärkte An-
strengungen zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von Hilfe an die Völker der 
Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang eingeräumt wird; 

 20. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter 
Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen be-
hilflich zu sein und mit Unterstützung dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage an 
die zuständigen Organe zu erstellen, in dem die seit der Veröffentlichung seines vorherigen 
Berichts ergriffenen Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich dieser Resolution, erläutert werden; 

 21. bekundet dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerkennung für seine Ausspra-
che und seine Resolution zu dieser Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonder-
ausschuss auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordinierung der Politiken und Ak-
tivitäten der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen bei der Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 
zu erwägen; 

 22. ersucht 
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